








Weitere kostenlose Onlinepublikationen finden Sie unter http://news.legasthenietrainer.com



Weitere kostenlose Onlinepublikationen finden Sie unter http://news.legasthenietrainer.com

Die schulpsychologischen Hilfestellungen zielen primär auf Fragen der
Persönlichkeitsentwicklung, des familiären und schulischen Kontextes, der
Lerntechnik, der Motivation und der Begleitsymptomatik u.a. Förderlehrer der
Sonderpädagogischen Zentren unterstützen den Klassenlehrer.

Salzburg:

In Salzburg wurden bisher keine rechtlichen Bestimmungen festgelegt, die über den
allgemeinen Konsens über Symptomatik, Förderung Behandlung und
Leistungsbeurteilung hinausgehen und in den bundesweiten Gesetzen und
Verordnungen ihren Niederschlag finden. Die Durchführung der
Legasthenikerbetreuung wird für jedes Schuljahr erlassmäßig geregelt.

Steiermark:

Die rechtlichen Bestimmungen der Förderung von SchülerInnen mit Lese- und/oder
Rechtschreibstörung orientierung sich an den bundesgesetzlichen Bestimmungen.
Zur Feststellung der Lese- Rechtschreibstörung werden folgende Schritte, die von
der Klassen- bzw. Fachlehrerin/ vom Klassen- bzw. Fachlehrer durchgeführt werden
können, vorgeschlagen:
• Schulleistungsüberprüfung anhand individuell zusammengestellter Aufgaben,
• Schulleistungsüberprüfung anhand objektiver Testverfahren (z.B. Salzburger

Lese- und Rechtschreibtest)
• Verhaltensbeobachtung
• Unterrichtsbeobachtung
• Anamnese
• Intelliegenztest
• Neurologische Untersuchung zur Erfassung zugrundeliegender elementarer

Teilfunktionen, die für den Erwerb der Lese- und Rechtschreibfähigkeit nötig
sind.

• Schul- bzw. fachärztliche Abklärung zum Ausschluß möglicher
Sinnesbehinderungen.

Bei legasthenen Kindern ist die Beurteilung schriftlicher Arbeiten in den
Hintergrund zu stellen.

Tirol:

In Tirol werden alle lese- rechtschreibschwachen Kinder durch individuell
abgestimmte Maßnahmen gefördert (unabhängig von der Intelligenz). Interessierte
Lehrer(Lehrerinnen werden an den schulpsychologischen Beratungsstellen über die
theoretischen Grundlagen und über die Förderungsmöglichkeiten der lese-
rechtschreib-schwachen Kinder informiert. In zwei Innsbrucker Kindergärten und in
zwei Vorschulen wird bereits Prävention im Vorschulbereich betrieben.
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Langzeitstudien haben ergeben, daß Kinder durch diese vorschulische Förderung
langfristig keine Probleme mit Lesen und Schreiben hatten. 

Vorarlberg:

Im Schuljahr 1999/2000 wurden vom Landesschulrat für Vorarlberg für alle Schulen
im Bundesland verbindliche Richtlinien zur Berücksichtigung einer bei einem
Schüler/ einer Schülerin vorliegenden Lese- Rechtschreibschwäche herausgegeben.
Bei Vorlage eines fundierten (schul)psychologischen oder kinderpsychiatrischen
Fachgutachtens muß eine diagnostizierte Lese-Rechtschreibschwäche bei der
Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung entsprechend berücksichtigt werden.
Die schulautonome Regelung ermöglicht auch, daß in Ausnahmefällen bei Bedarf
Schüler/innen zur Förderung in Kleingruppen aus dem Unterricht herausgenommen
werden können. 

Wien:

In den Volksschulen werden Legasthenikerkurse abgehalten. Für allgemein
bildenden gibt es keine erlassmäßige Regelung. Es wird auf den § 16 Abs.1 des
Leistungsbeurteilungsgesetzes hingewiesen. Die Rechtschreibung steht bei der
Bewertung nur an vierter Stelle. Förderkurse werden im Rahmen von
unverbindlichen Übungen abgehalten. Für berufsbildende mittlere und höhere
Schulen gibt es keine rechtlichen Bestimmungen. Nach Konsultation und Beratung
durch Schulpsychologen ist eine leistungsmäßige Berücksichtigung möglich.
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16.2. Die Erlasse der einzelnen Bundesländer in Deutschland

Baden-Württemberg

In dem einschlägigen Erlass (von 1997) wird betont, dass die Hauptaufgabe der
Schule darin liegt, den Kindern das Schreiben und Lesen beizubringen. Der
Klassenlehrer hat eine Lernstandsbeschreibung zu verfassen: „Dazu gehören
Beobachtungen zum laut- und schriftsprachlichen, kognitiven, emotionalen, sozialen
und motorischen Entwicklungsstand sowie zur Sinnestüchtigkeit des einzelnen
Kindes: Erst auf die Vermutung hin, dass Mängel beim Schreiben und Lesen
medizinische Ursachen haben, werden der schulärztliche Dienst eingeschaltet. Ort
der Förderung ist die Schule; die Eltern sollen jedoch aktiv mit einbezogen werden.
Für Schüler, bei denen eine Lese- und/oder Rechtschreibschwäche festgestellt wurde,
gilt:
– Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Rechtschreibleistung

kann der Lehrer im Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, die eher geeignet ist,
einen individuellen Lernfortschritt zu dokumentieren; im Einzelfall kann auch
mehr Zeit zur Erfüllung der Aufgabe eingeräumt oder der Umfang der Arbeit
begrenzt werden.

Außer bei Nachschriften sind die Rechtschreibleistungen nicht in die Beurteilung
von Arbeiten einzubeziehen; unter „ausreichend" liegende Beurteilungen von
Nachschriften sind durch eine Leistungsbeschreibung zu erläutern.
[m Verhältnis zu den anderen Lernbereichen sind die Anteile des Lesens und/oder
Rechtschreibens bei der Bildung der Gesamtnote im Fach Deutsch zurückhaltend zu
gewichten. Diese Gewichtung liegt in der pädagogischen Verantwortung des
Fachlehrers"

Bayern

Die letzte Fassung des einschlägigen bayrischen Erlasses stammt aus dem Jahre
1999.
„Neuere Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Pädagogik ermöglichen eine
genauere Erklärung der Ursachen und Entstehung sowie der Erscheinungsbilder
dieser Teilleistungsstörung und geben konkrete Hinweise für gezielte
Fördermaßnahmen, die an den individuellen Schwierigkeiten des einzelnen Schülers
orientiert sind“.
Zu den Ursachen ist im Erlass zu lesen:
„Legasthenie ist eine Störung des Lesens und Rechtschreibens, die
entwicklungsbiologisch und zentralnervös begründet ist. Die Lernstörung besteht
trotz normaler oder auch überdurchschnittlicher Intelligenz und trotz normaler
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familiärer und schulischer Lernanregungen. Die Beeinträchtigung oder Verzögerung
beim Erlernen grundlegender Funktionen, die mit der Reifung des zentralen
Nervensystems verbunden ist, hat demnach biologische Ursachen, deren
Entwicklung lange vor der Geburt des Kindes angelegt oder durch eine Schädigung
im zeitlichen Umkreis der Geburt bedingt ist.“
In erster Linie ist es Sache der Lehrer, die Bedürfnisse der Kinder herauszufinden,
wobei auch Mediziner hinzugezogen werden können. Es wird zwischen „Schülern
mit Legasthenie" und solchen „mit einer vorübergehenden Lese- und
Rechtschreibschwäche" unterschieden, auch im Rahmen der Beurteilung. Speziell im
Zusammenhang mit den Fördermaßnahmen wird eine Zusammenarbeit mit den
Eltern gewünscht. Die Förderung soll in der Schule stattfinden, wobei eine äußere
Differenzierung in Form von Legasthenikerklassen nicht vorgesehen ist. Für die
finanzielle Unterstützung einer außerschulischen Förderung ist ein Gutachten eines
„Facharzt[es] für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zusammenwirken mit einem im
Schuldienst tätigen Schulpsychologen der jeweiligen Schulart" Voraussetzung. Bei
Kindern, bei denen eine Legasthenie festgestellt wurde, wird „von einer Bewertung
der Rechtschreibleistung abgesehen”; bei einer vorübergehenden LRS werden die
Leistungen im Bereich des Lesens und Schreibens bei der Notenbildung im Fach
Deutsch „zurückhaltend gewichtet".

Berlin

Das Erkennen einer Legasthenie obliegt hier dem Lehrer. Dieser ist auch angehalten,
eine Grobdiagnose und ein individuelles Förderkonzept zu erstellen. Gefördert wird
in Form eines Förderunterrichts. „Die Durchführung der Maßnahmen obliegt den
unterrichtenden Lehrern. Die Schulpsychologischen Beratungsstellen unterstützen
die Lehrer durch Service-Angebote, z. B. fachliche Beratung, Bereitstellung von
standardisierten Verfahren, selbstentwickelten Formen von Vergleichsarbeiten usw.,
Hilfen bei der Auswertung und Analyse, Durchführung von Feindiagnosen,
Aufstellung von Förderplänen, Beratung und ergänzende Betreuung auffälliger lese-
rechtschreibschwacher Schüler." Die Eltern müssen darüber informiert werden. Eine
besondere Berücksichtigung der Legasthenie bei der Leistungsfeststellung ist nicht
vorgesehen.

Brandenburg

In Brandenburg gibt es eine Verwaltungsvorschrift aus dem Jahre 2001, in der
allerdings nur von LRS die Rede ist. Die Legasthenie wird mit keinem Wort erwähnt.

Für die Feststellung der Notwendigkeit einer Förderung ist der Klassenlehrer
verantwortlich, wobei die Schulleitung auch einen Schulpsychologen mit
einbeziehen kann. Die Eltern sollen dazu angehalten werden, die schulischen
Maßnahmen tatkräftig zu unterstützen.
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Grundsätze bei der Leistungsfeststellung sind: „Bei schriftlichen Arbeiten oder
Übungen, die für die Bewertung der Rechtschreibleistungen im Fach Deutsch
genutzt werden sollen, entwickelt die Lehrkraft für das Fach Deutsch eine dem
individuellen Leistungsstand der Schülerin, des Schülers angepasste Aufgabe. Dabei
kann auch der für die Anfertigung notwendige Zeitumfang ausgeweitet werden. Die
schriftliche Arbeit oder Übung wird nur unter dem Aspekt des Lernstandes
eingeordnet und pädagogisch gewürdigt. Eine Benotung der Rechtschreibleistung
entfällt:

Bremen

Betont wird, dass besondere Maßnahmen für Schüler getroffenen werden müssen,
die Schwierigkeiten mit dem Erlernen des Lesens und Rechtschreibens haben, damit
diese überwunden werden können.
„Die bloße Feststellung des Ausmaßes von Versagen, zum Beispiel durch
normorientierte Texte, reicht nicht aus. Ausgangspunkt für Fördermaßnahmen sind
daher die Beobachtungen des Lehrer zum sprachlichen, kognitiven, emotional-
sozialen und zum motorischen Entwicklungsstand sowie zur Sinnestüchtigkeit des
einzelnen Schülers mit Lernschwierigkeiten:`
Falls notwendig, sollen in die Feststellung der Förderbedürftigkeit auch der
Schulpsychologe oder Schularzt mit einbezogen werden. Als besondere
Fördermaßnahme wird ein zusätzliche Lese- und Schreibtraining vorgeschlagen. In
der Leistungsbeurteilung gilt: „Sollten Lesen und Rechtschreiben nicht gesondert
ausgewiesen werden, sind sie bei der Festsetzung der Deutschnote zurückhaltend zu
gewichten."

Hamburg

In Hamburg wurde im Jahre 1980 das Konzept der LRS-Einzelhilfe eingeführt. Die
Förderung findet zwar in der Schule, aber außerhalb des Klassenverbandes statt.
Dabei gilt: „Auf den Nachweis einer „normalen Intelligenz" wurde verzichtet, zumal
alle Kinder in der Regelschule unabhängig von ihrer Intelligenz einen Anspruch auf
Förderung haben sollten."
Lehrer wurden zu 5chriftsprachberatern/innen ausgebildet, deren Aufgabe es ist, den
Kollegen hilfreich zur Seite zu stehen. Der Hamburg Erlass sieht auch
außerunterrichtliche Lernhilfen vor und stellt dafür ein Budget zur Verfügung.
„Als Therapeutinnen und Therapeuten kommen aus den Bereichen Pädagogik,
Psychologie und Lerntherapie nur solche Personen in Frage, die über fundierte
Kenntnisse des Schriftspracherwerbs, seiner Voraussetzungen und der Überwindung
möglicher Störungen verfügen."
Zu Lese-Rechtschreibfördermaßnahmen als Eingliederungshilfen sagt der
Hamburger Erlass: „Bei Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Lese-
Rechtschreiblernschwierigkeiten kann eine Behinderung im Bereich der
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Schriftsprachkompetenz drohen,so dass als Maßnahme der Eingliederung
z.B.außerschulische Lerntherapien gewährt werden können: `
Die Rechtschreibleistungen werden mittels der so genannten „Hamburger
Schreibprobe" und die Leseleistungen mittels der „Hamburger Leseprobe"
festgestellt. Zum weiteren Verfahren heißt es: „Die Schulpsychologin oder der
Schulpsychologe begutachtet die Notwendigkeit einer außerschulischen
Fördermaßnahme. Sie oder er stützt sich dabei auf die schulische Stellungnahme,
zieht vorliegende ärztliche oder andere Gutachten heran und führt ggf. eigene
diagnostische Untersuchungen durch."
Es findet keine besondere Berücksichtigung der Problematik bei der
Leistungsbeurteilung statt.

Hessen

Der Klassenlehrer oder der Deutschlehrer ist für die Feststellung einer Legasthenie
verantwortlich. Er kann auch den Schulpsychologen oder den Schularzt hinzuziehen.
Als legasthene Schüler gelten: „Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen,
Schreiben und Rechtschreiben (legasthene Störungen) sind alle Schüler, die trotz
intensiver allgemeiner Förderung (z. B.Binnendifferenzierung, allgemeine
Fördermaßnahmen) andauernde Schwierigkeiten beim Erlernen und beim Gebrauch
der Schriftsprache haben."
Gefördert wird innerhalb der Schule. In der Leistungsbeurteilung findet die LRS
folgende Berücksichtigung: „Schriftliche Arbeiten zur Festigung der
Rechtschreibsicherheit (z. B. Diktate) werden nicht benotet, es sei denn, der Schüler
hat eine mindestens mit der Note „ausreichend" zu bewertende Leistung erbracht.
Wird keine Note erteilt, so ist die Arbeit mit Hinweisen, Anmerkungen und
Vorschlägen für die Weiterarbeit zu versehen. Bei anderen schriftlichen Arbeiten
werden die Fehler in der Rechtschreibung nicht mitbewertet. Dies gilt auch für die
Fremdsprachen."

Mecklenburg-Vorpommern

Der einschlägige Erlass trägt den Titel: „Richtlinie zur Förderung von Schülern mit
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und einer förmlich festgestellten Legasthenie`: Er
gilt für alle Schularten. „Die Erfassung der Schüler, bei denen eine Lese-
Rechtschreibschwäche vermutet wird, erfolgt durch den Grundschullehrer in
Zusammenarbeit mit dem LRS-Beratungslehrer der zuständigen Grundschule."
Für die Diagnose zur Aufnahme in eine LRS-Klasse werden drei Bereiche
untersucht:
- Intelligenz (einschließlich sprachlicher Grundlagen)
- Primärsymptomatik (Buchstabendiktat, Buchstabenlesen, Zahlendiktat,
Zahlenlesen, Abschreiben von Wörtern und Texten, Leseprobe [Wörter und Text],
Rechtschreibprobe) und Sekundärsymptomatik (Verhaltensauffälligkeiten,
Motivation,Arbeitsweise, Konzentration und Ausdauer)
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– ärztliche Untersuchung (Anamnese, vor allem in Bezug auf Sinnesbehinderungen
und eine eventuelle primäre psychische oder neurologische Erkrankung).

„Grund- und Sonderschullehrer, die mit Legasthenikern arbeiten, nehmen an einer
Fortbildung teil. Diese Lehrkräfte erhalten ein Zertifikat: `Berechtigt zur Arbeit mit
Legasthenikern im Bereich Unterricht/Diagnostik
Bei der Leistungsbeurteilung wird ein Notenschutz gewährt.
Niedersachsen
Zuerst ist die Unterstützung im Klassenverband vorgesehen. Wenn das nicht genügt,
so wird den Kindern eine Hilfe in Form von Förderstunden geboten.
„Für die Bewertung der Lernkontrollen gilt:
In den Jahrgangsstufen 3 und 4 werden die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben
nicht durch Noten, sondern nur verbal beurteilt.
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 erfolgt für Schüler mit besonderen Schwierigkeiten
in der Rechtschreibung die Beurteilung der Diktate durch Notenangabe und eine
zusätzliche schriftliche Aussage über den individuellen Leistungsfortschritt.
Bei der Beurteilung von Aufsätzen im Fach Deutsch und bei schriftlichen Arbeiten
in den Sachfächern darf sich die Rechtschreibfehlerzahl nicht in den Zensuren
niederschlagen.
In den Zeugnissen ist für Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 die Rechtschreibnote
durch eine Bemerkung über die Teilnahme am Förderkurs und den individuellen
Leistungsfortschritt zu ersetzen, für Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
entsprechend zu ergänzen.
Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein bei sonst angemessener
Gesamtleistung eines Schülers dürfen kein Grund sein, ihn nicht zu versetzen oder
ihn vom Besuch der Realschule oder des Gymnasiums auszuschließen:`
Die aktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist erwünscht. In Einzelfällen soll den
Eltern eine psychologische oder ärztliche Untersuchung des Kindes empfohlen
werden.

Nordrhein-Westfalen

Es ist Sache des Lehrers, eine Analyse zu erstellen. Dabei soll er hauptsächlich seine
Beobachtungen verarbeiten. In Einzelfällen wird er die Schulpsychologie zu Rate
ziehen. Dazu ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Ergibt sich
ein Verdacht organischer Bedingungen, so soll eine ärztliche Untersuchung
angeraten werden. Fördermaßnahmen werden in der Schule durchgeführt. Schüler
mit psychischen Störungen werden an außerschulische Institutionen verwiesen.
Zur Leistungsfeststellung heißt es: „Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen im Fach Deutsch oder in einem
anderen Fach mit einbezogen." „Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben
allein sind kein Grund, eine Schülerin oder einen Schüler für den Übergang in die
Realschule oder das Gymnasium bei sonst angemessener Gesamtleistung als nicht
geeignet zu beurteilen."
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Rheinland-Pfalz

Zuständig für die Förderung sind die Klassenlehrer, sie entscheiden auch über die
Art und Dauer der Förderung. „Außerschulische Fachleute können zur Beratung
hinzugezogen werden: `
Zur Leistungsbeurteilung heißt es: „Ist trotz gezielter Förderung eine anforderungs-
und gruppenbezogene Leistungsbeurteilung in Form von Noten pädagogisch nicht
geboten, weil sie die Entwicklung von Leistungsfähigkeit behindert, kann der
individuelle Lernfortschritt verbal beschrieben werden, wenn die Eltern zustimmen.
Die Beschreibung berücksichtigt dabei die jeweiligen Zielvorgaben der
Fördermaßnahmen, das Lernverhalten des Kindes und das Informationsbedürfnis der
Eltern. Diese Grundsätze gelten auch für das Erstellen von Zeugnissen.

Saarland

„Der besondere Lernprozess der Kinder mit besonderen Schwierigkeiten beim
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens soll durch den Klassen- oder Deutschlehrer
begleitend dokumentiert werden; diese Dokumentation bildet die Grundlage für die
Planung und Durchführung individueller Förderhilfen und die Zuweisung zu
besonderen Fördermaßnahmen: `
Der Lehrer kann bei Bedarf Fachleute zu Rate ziehen; dies setzt jedoch das
Einverständnis der Eltern voraus.
Die Förderung erfolgt folgendermaßen:
- „Im Regelfalle klasseninterne Fördermaßnahmen;
in Einzelfällen zusätzliche schulische Fördermaßnahmen; in ausgeprägten Fällen
außerschulische Fördermaßnahmen: Die Leistungsbeurteilung:
– „Sprach- und Sachrichtigkeit bei schriftlichen Arbeiten und die mündlichen

Leistungen sollen die Gesamtnote bestimmen."

Sachsen

Für legasthene Kinder, die in eine LRS-Klasse aufgenommen worden sind, gibt es
bis zum Ende der sechsten Klasse eine gesonderte Leistungsbeurteilung.
Bestimmungen in Form eines Erlasses, der spezifisch auf die Probleme des
legasthenen Kindes und des Kindes mit einer Lese- und Rechtschreibproblematik
ausgerichtet sind, gibt es offenbar nicht.

Sachsen-Anhalt

In dem einschlägigen Erlass von 1992 geht es ausschließlich um die Errichtung von
LRS-Klassen. Besondere Probleme im Bereich der Rechtschreibung werden ferner
bis zur siebten Klasse bei der Notengebung im Fach Deutsch und in den
Fremdsprachen berücksichtigt.
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Schleswig-Holstein

Der einschlägige Erlass soll den Kindern trotz ihrer Legasthenie oder LRS eine ihrer
allgemeinen Begabung angemessene Schullaufbahn ermöglichen. Durch gezielte
Hilfe soll die Problematik während der Schulzeit weitgehend behoben werden. Zur
Diagnostik heißt es: „Die Überprüfung umfasst die Feststellung der Begabungshöhe
und der Lese-Rechtschreibfertigkeit"

„Liegt bereits ein von einem Diplompsychologen oder Arzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie erstelltes Gutachten vor, so kann die Schule auf die
vorgeschriebene Untersuchung verzichten."
Bei einer förmlich festgestellten Legasthenie soll ein Vermerk im Zeugnis
angebracht werden:
„ ... Rechtschreibleistungen entsprechen nicht den Anforderungen, sie sind in der
Deutschnote nicht enthalten."
Den Eltern sollen von der Schule Hinweise für die Hilfe zu Hause gegeben werden.
Eventuell soll den Eltern auch eine fachärztliche oder eine sprachheilpädagogische
Untersuchung empfohlen werden.

Thüringen

Der einschlägige Erlass soll Kindern mit besonderen Lernschwierigkeiten im
Rahmen der Klasse oder andere zusätzliche Fördermaßnahmen ohne den Status des
sonderpädagogischen Förderbedarfes ermöglichen.
„Die Hinweise zum Erstellen dieses Förderplans betonen nochmals die besondere
Verantwortung jedes Lehrers beim Auftauchen von Lernschwierigkeiten, weisen auf
die Kooperation aller an der Förderung von Kindern und Jugendlichen Beteiligten
hin und beziehen die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste als wichtigen Partner
mit ein.

Die besondere Zusammenarbeit mit den Eltern wird gefordert, Die Notengebung
kann aus pädagogischen Gründen zeitweise  ausgesetzt werden.
„Bestehende besondere Lernschwierigkeiten dürfen bei sonst angemessener
Gesamtleistung kein Grund sein, den Schüler vor vor der Versetzung in die
nächsthöhere Klasse, vom Übertritt in Gymnasium oder der Einstufung in einen
Kurs/eine Klasse, der/ die auf den Erwerb des Realschulabschlusses bezogen ist,
auszuschließen, wenn dies bei Würdigung des Leistungswillens gerechtfertigt
erscheint und eine erfolgreiche Mitarbeit erwartet werden kann. Die aufnehmende
Schule ist auf die individuelle Entwicklung im Bereich der besonderen
Lernschwierigkeit hinzuweisen und über die bisherigen Fördermaßnahmen näher zu
informieren.

(Quelle: Kopp-Duller**,2003, S.133-S.143)
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Schweiz:

Auch in der Schweiz gibt es keine einheitliche Regelung für die inner- oder
außerschulische Förderung von legasthenen Kindern, jedoch gibt es den Beruf des
Legasthenietherapeuten.
Jeder Kanton hat einen eigenen Erlass – nähere Informationen dazu gibt es unter auf
der Internetseite www.delega.ch.

Die gesetzliche Lage legasthener Kinder in den Vereinigten Staaten:

In den Vereinigten Staaten garantiert ein Bundesstaatenegsetz amerikanischen
legasthenen  Kindern, daß sie in der Schule das Lesen und das Schreiben erlernen. 
Sollte das Recht dieser Kinder vom Schulbezirk ignoriert werden, so haben die
Eltern die Möglichkeit gegen die Schulbehörde vorzugehen. 
(Austrian Legasthenie News,1997, keine Keine Seitenangabe)
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